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Beſtimmungen des Me über die
Wehrpflicht des geiſtlichen ind Lehrerſtandes

on Franz Prandl 1eg Chorherr von orian
Nach des Wehrgeſetzes 4d0 11 April 1889 iſt die ehr

pflicht allerdings emne allgemeine und muß von jedem Staatsbürger
erſönli erfüllt werden Für die Candidaten und Mitglieder des
geiſtlichen Stande owie für die Lehrer macht eS aber ſo vei  2  2
gehende Ausnahmsbeſtimmungen daß Elne Wehrpflicht namentlich
für Erſtere nahezu uUur theoretiſch beſteht Das Wehrgeſetz will
damit den kirchlichen Intereſſen vollkommen Rechnung tragen und
den etzterer Zeit ſo Er gefühlten Prieſtermangel bleibend
hintanhalten

beſtimmt Die Candidaten de geiſtlichen Stande jeder geſetzlich
erkannten Kirche und Religionsgeſellſchaft ſind, ſie zur Zeit der Stellung
MN dieſem Verhältniſſe ich befinden un aſſentiert werden, über ihr uſuchen mM
die Erſatzreſerve einzutheilen a) Sie ſind ur Fortſetzung der theologiſchen
Studien IM Frieden und IM Kriege von jedem Präſenzdienſte, von der militär
ſchen Ausbildung, von den periodiſchen Waffenübungen und von den Control
Verſammlungen enthoben.

gleiche Begünſtigung wir außerdem zuerkannt:
A) Jenen, welche zur Zeit ihrer Einreihung (1 ctober entweder die

theologiſchen Studien beginnen oder Novizen eines geiſtlichen Ordens ind
Das neue Wehrgeſetz nimmt beſonders auf das Noviziat klöſter⸗

er Geno enſchaften Rückſicht Während nämlich nach dem ort  —  2
QAute des früheren Wehrgeſetzes Wehrpflichtigen, welcher
19 Lebensjahre die Gymnaſialſtudien cendet hat hierauf ſofort
das oviziat geiſtlichen Ordens eintrt und bei der Stellung
aſſentirt ird wenn ETL (tober desſelben V  ahres die theo
logiſchen Studien noch Ni begonnen hat die 2 des rüheren
Wehrge etzes enthaltene Begünſtigung nicht zuerkannt wird während
ſie Mem Wehrpflichtigen Ukommt welcher als Studierender des

oder Jahrganges eines Gymnaſiums aſſentiert wird, wenn EL
vor der tellungs⸗Commiſſion erklärt, ſich den theologiſchen Studien
und dem geiſtlichen Stande widmen wollen, EL ſich auch
nuLr über die erhaltene Zuſicherung der Ufnahme das Oviziat
auswer berückſi

igt ingegen das neue ehrge etz
gleicher elſe die andidaten Novizen und Theologen

Ebenſo Ird dieſe Begünſtigung ohne Rückſicht auf
den Beginn der theologiſchen Studien auch be⸗
ing aufgenommenen Einjährig⸗ Freiwilligen
der oder Gymnaſial⸗ Claſſe) zuerkannt, we mit
dem Zeitpunkte der definitiven Zuerkennung der Ein
jährig⸗Freiwilligen— Begünſtigung das Noviziat Eln⸗
treten
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Jenen, nach vollſtrecktem Präſenzdienſte n die theologiſchen Studien

eintreten oder ieſelben fortſetzen Ind ich wie 1E Unter angeführten Stu
dierenden der Theologie Em geiſtlichen Stande widmen wollen. Nach Erhalt
der prieſterlichen Weihe, beziehungsweiſe nach erfolgter Anſtellung in der Seel⸗
orge verden ſie aus dem Stande der Erſatzreſerve In die Evidenz erſelben
überſe

ausgeweihten Prieſter, beziehungsweiſe Seelſorger ind während ihrer
Dienſtpflicht in der Evidenz der Erſatz⸗Reſerve 3u führen und können Iim Mo
biliſirungsfalle innerhalb ihrer Dienſtpflicht kelſorgedienſt
bewaffnete verwendet wer Een

Ur  117 die geſammte
Die Candidaten des geiſtlichen Standes wurden bisher nach

Erhalt der prieſterlichen Weihe, beziehungsweiſe nach erfolgter An
ſtellung in der Seelſorge 3u Militär-⸗Seelſorgern rnannt Infolge
deſſen befinden ſich dermalen im Reſerveſtande des Heeres ber 2000
Militär⸗Seelſorger, während der Kriegsbedarf olchen uur 170
beträgt; EeS ſind onach über 1800 Militär⸗Seelſorger un der Re⸗
erve vorhanden, 4 Im Mobiliſirungsfalle keine Verwendung
finden. Ebenſo namhaft iſt die Anzahl der landwehrpflichtigen cel-
ſorger

Na dem Wehrgeſetze werden Nu mehr ſo
viele Rieſter, beziehungsweiſe eelſorger 3u Militär
Geiſtlichen In der Reſerve rnannt werden, als der
Mehrbedarf Im Mobiliſirungsfalle beträgt Somit werden
von Iim allgemeinen die ausgeweihten rieſter, beziehungsweiſe
die Seelſorger, während ihrer Dienſtpflicht In der Evidenz N Iim
Stande) der Erſatzreſerve geführt und önnen Im Mobiliſirungsfalle
innerhalb ihrer Dienſtpflicht zum Seelſorgedienſte für die geſammte
bewaffnete verwendet werden. e ſt I mãß
werden nur jene rieſter (Seelſorgei), 4 die Ver
wendung als Militärſeelſorger Im Mobiliſirungsfalleanſtreben, In dem erforderlichen Umfange ſchon im Frie
den zu Militär⸗Seelſorgern In der Reſerve (nichtactive
Landwehr) rnannt werden.

Die Iim früheren Wehrgeſetze (S 25, Abſ beſonders
geführten Studierenden der letzten zwei Jahrgänge des Ober⸗Gym
naſiums wurden iun den Text des neuen Wehrgeſetzes deshalb
nicht aufgenommen, eil die Studierenden de vorletzten X  zahrganges
infolge der Verlegung der Stellungspflicht auf da 21 Lebensjahr
außer Betracht kommen, und die Studierenden des letzten V

ahr⸗
ganges Unter den im Punkte angeführten enthalten ind

Wie der Motivenbericht zum geuen Wehrgeſetze anführt, ſoll
dasſelbe die geiſtlichen Intereſſen In vollem0 berück  2
ſichtigen insbeſondere durch die Beſtimmung, daß auch die Iim
Punkt angeführten Theologen in Hinkunft auch im Mobiliſirungs⸗
alle vom Dienſte Im ſtreitbaren Stande enthoben bleiben, und daß
die ausgeweihten Prieſter, beziehungsweiſe die Seelſorger, lediglich
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In der Evidenz der Erſatzreſerve eführt werden ſollen, was auchderen wiederholt angeſuchte Enthebung von den jähren Hauptrapporten zuTl Folge haben wird
Der 31 des meuen Wehrgeſetzes chließt mit der Beſtimmung:Diejenigen, welche vor Erhalt der höheren Weihen den geiſtlichen Berufaufgeben, ſowie Candidaten de geiſtlichen Standes, welche UHVi einer von en be⸗

theiligten Miniſtern einvernehmlich mit dem Reichs⸗Kriegsminiſter feſtzuſetzendenZeit ein geiſtliches Anit nicht erlangen, ſind inſoferne ſie nicht ihrer Losreihenach oder nicht als Mindertaugliche der Erſatzreſerve angehören aus derſelbenauszuſcheiden Aund zur ſofortigen Ableiſtung des geſetzlichen Präſenzdienſtes ver.
Bleiben ſie ihrer Losreihe gemäß V der Erſatzreſerve, ſo ind ſie ſofortder militäriſchen Ausbildung beizuziehen. Hatten ſie bei der Stellung de  *  . An

ſpruch auf die Begünſtigung des einjährigen Präſenzdienſtes, hleibt ihnen dieſergewahrt.
832 behandelt die Wehrpflicht der Lehrer und be

ſtimmt, daß auch ſie zur Erſatzreſerve einzutheilen und der militäri—
ſchen Ausbildung zu einer den Unterricht wenigſten ſtörendenZeit beizuziehen ſind

Zur Erläuterung der Im 31 und 32 W.⸗ ent
haltenen Beſtimmungen entnehmen Wir der Verordnung des Mini—
erium für Landesvertheidigung vom II 889 zur Durch
ührung des Geſetzes vom 11 pri 1889 G.⸗Bl Nr 41)
nachſtehendes:

„Die Begünſtigung beſteht Im Allgemeinen in der Wid⸗—
mung für die Erſatzreſerve, dann In der Befreiung von
der Einberufung zuL ausnahmsweiſen Dienſtleiſtung Im
Frieden; bei Candidaten des geiſtlichen Standes überdies In der
Enthebung von jedem Präſenzdienſte Im Frieden und Im
Kriege, m der Enthebuug von der militäriſchen Ausbil
dung, von den eriodiſchen Waffenübungen und von den
Controlverſammlungen; bei ausgeweihten Prieſtern und
angeſtellten Seelſorgern mn der Ueberſetzung aus dem Stande
der Tlſatzreſerve uIn die Evidenz derſelben.

Die Geſuche um die Begünſtigung ſind während der Dauer
der Stellungspflicht alljährlich un den Monaten Jänner und Februarbei der politiſchen Bezirksbehörde, ſpäteſtens aber zur Zeit der aupt  2  —
ellung bei der Stellungs⸗Commiſſion einzureichen. Jene, we ́Aum
die Bewilligung zur Stellung außerhalb des zuſtändigen Bezirkes
anſuchen, können gleichzeitig auch den Anſpruch auf die Begünſtigung
als Candidaten des geiſtlichen Standes lachweiſen 26,
ezügli des Geſuchſtempe macht die Durchführungs-⸗Verordnung
die Bemerkung:

„Den Geſuchen Begünſtigungen in der Erfüllung der Dienſtpflicht und
die Begünſtigung de einjährigen Präſenzdienſtes Imm inſoferne mittelſt

erſelben ein ſchon im Geſetze begründetes Rech mn Anſpruch genommen ird
ebenſo bie den Berufungen wider die Entſcheidungen Über olche Geſuche, endlich
den dieſen Geſuchen und Berufungen nothwendigen Belegen etzteren
dem bezeichneten ebrauche die Stempelfreiheit 3u



811

Alle anderen Geſuche um ＋ ausnahmsweiſe Begünſtigung, deren Ge
währung von dem Ermeſſen der adminiſtrativen ehörden abhängt, unterliegen
dagegen der Stempelpflicht.“

Welche als andidaten des geiſtlichen Standes, e An⸗
pri auf dieſe Begünſtigung haben, anzuſehen eien, Uhr aus

Der Fortbeſtand des die Begünſtigung als Candidat
des geiſtlichen Standes begründenden Verhältniſſes iſt während der
Dauer der Geſammtdienſtpflicht in jedem der Zuerkennung des An
pruches folgenden Jahre IM Monate Juni in der für die Docu⸗
mentirung des Anſpruches vorgeſchriebenen Art der zuſtändigen
politiſchen Bezirksbehörde nachzuweiſen E 48,

1E ausgeweihten rieſter Uund angeſtellten
S werden mM die Evidenz der Erſatzreſerve aufgenommen

48, 2 Die Iim Stande der Erſatzreſerve befindlichen In
das Verhältnis der ausgeweihten Prieſter und angeſtellten Seelſorger
gelangenden Candidaten des geiſtlichen Standes Aben die bezüglichen
Nachweiſe Im Wege der zuſtändigen politiſchen Bezirksbehörde der
zuſtändigen militäriſchen Ergänzungsbezirksbehörde erſter Inſtanz ein⸗
zuſenden. Zugleich aben die Betreffenden anzumelden, ob ſie die Er
nennung zu Militärſeelſorgern in der Reſerve anſtreben 48, un3

Endlich aben alle Hi der Evidenz der Erſatzreſerve ſtehenden
Wehrpflichtigen jährlich während ihrer zwölfjährigen Dien
Im N bei der zuſtändigen politiſchen Bezirks  —
behörde nachzuweiſen, daß ſie noch Im Verhältniſſe der ausgeweihten
rieſter bder angeſtellten Seelſorger ſich befinden (§ 48 4

Die Befreiung der QWil Auslande ſtudierenden Prieſteramts⸗
Candidaten von der Stellungspflicht iſt zuläſſig 101, P 2

Endlich entnehmen wir dem 73 ETL 2, daß die Be⸗
günſtigung als Candidaten des geiſtlichen Standes auch jenen
irten Einjährig⸗Freiwilligen zuerkannt werde, welche zur Zeit ihrer
Einreihung (1 ctober entweder die theologiſchen Studien beginnen
oder Novizen eines geiſtlichen Ordens Iu

Bezüglich der Wehrpflicht der Lehrer entnehmen wir
den Paragraphen 50, 51 und 52 der Durchführungs⸗Verordnungfolgendes

Die Begünſtigung der Lehrer und Unterlehrer
eſteht In der Widmung für die Erſatzreſerve und n der Beſtimmung,
daß ſie der militäriſchen Ausbildung zu einer den Unterricht
wenigſten ſtörenden Zeit beizuziehen eien.

Die Geſuche AUm die Begünſtigung betreffend, gilt das
oben ezügli der Candidaten des geiſtlichen Standes Geſagte.

Den Geſuchen ſind die im 8 50, Ziffer , 0.x angegebenen
⁴

Elſe beizulegen

Den Fortbeſtand der Begünſtigung anlangend iſt vor
zugehen wie oben bei den Candidaten des geiſtlichen Standes
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Bei Lehramtszöglingen des letzten Jahrganges ihrer

Lehramtsſtudien 1N5 Stelle der Widmung für die Erſatzreſerve
die dauernde Beurlaubung. Das Uſuchen dieſe Begünſtigung,
welchem auch die Beſtätigung der Schuldirection beizubringen iſt,
owie den bis Ende December des Stellungsjahres zu erbringenden
Nachweis äber erlangte ſyſtemiſirte Lehrerſtelle beſpri 52 der
Durchführungs⸗Verordnung.

Zum Schluſſe möge hier noch aus den mittelſt Verordnung
des Miniſteriums für Landesvertheidigung 100 April 1889
R  G  —  Bl Nr getroffenen Uebergangs-Beſtimmungen
nachſtehendes Platz nden

77 vor der Wirkſamkeit des Wehrgeſetze erworbenen Nſprüche
auf die Begünſtigung des des bisherigen Wehrgeſetzes bleiben gewahrt

e im tere Un in der An  ehr befindlichen Candidaten des geiſt⸗
en Standes, welchen die Begünſtigung des des bisherigen Wehrgeſetzes erſter
Abſatz, bereits zuerkannt Urde, ind ſofor m die Erſatzreſerve 3u Tſetzen.

ene Studierenden, welche die Im ritten Abſatze des obenerwähnten
Paragraphen begründete Begünſtigung genießen, leihen un em Verhältniſſe,

Mit dem Eintritte in diewelches ihnen das bisherige Geſetz gewährleiſtet hat
theologiſchen Studien oder in das Noviziat eines geiſtlichen Ordens ind ſie, den
neuen Wehrvorſchriften entſprechend, in die Erſatzreſerve 3u überſetzen

Jene Einjährig⸗Freiwilligen, auf wel der Orletzte Abſatz des màm
Punkte erwähnten Paragraphes Anwendung indet, ind ſofor m die Erſatz
reſerve überſetzen.in der Reſerve und n der nichtactiven an  ehr befindlichen Militär
Geiſtlichen ſind durch die Ergänzungsbezirks⸗Commanden, beziehungsweiſe Land
wehrevidenthaltungen aufzufordern, 3 erklären, ob ſie in ihrem gegenwärtigen
Verhältniſſe verbleiben wollen oder bei Ablegung ihrer Charge Als Militär
Geiſtliche die Ueberſetzung mn die Evidenz der Erſatzreſerve anſtreben. Die ezgug
lichen Erklärungen haben ſpäteſtens Ende September bei den genannten
Commanden einzulangen, Iu von denſelben 3u ſammeln und m Ende emes
jeden Monats mittelſt eines Verzeichniſſes dem Reichs⸗Kriegsminiſterium, be⸗
ziehungsweiſe dem Landesvertheidigungs-Miniſterium Jur Entſcheidung vorzulegen.

te In die Evidenz der Erſatzreſerve gelangenden ausgeweihten Prieſter —π—
und angeſtellten Seelſorger un bei ihrem Standeskörper außer Stand 63 bringen
Die betreffenden Truppenkörper des Heeres haben eine Abſchri des Haupt⸗Grund⸗
buchblattes das zuſtändige Ergänzungsbezirfs⸗Commando 3 übermitteln.“

3ur Vermehrung der Kenntniſſe in der
Geſchichte, Länder⸗ und Dölkerkunde für gchüler

von 12 bis ahren,
auch Materiale für Pfarrbibliotheken.

Von Johann angthaler, reg orherr dbon Florian, Pfarrvicar m
0  20 bei Ottensheim. (Nachdruck verboten.)

Gerade für die Altersſtufe von 12—14 Jahren beſitzen wir ganz
vortreffliche Erzählungen, welche in die Geſchichte Oeſterreichs, Deutſchlands
und anderer Länder ſehr belehrende Einblicke3 Bei dem beſonderen —*r—..t.—:.— ———— —m,.:,d


